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in zweierlei Form geboten werden: 1.-in dampfférmigem
Zustande,
Wasser in die Luft geht.
reien fast die al-
lein herrschende
geworden, wih-
rend man der
Dampf-Luftbe-
feuchtung  oft
skeptisch gegen-
ibersteht oder
zum Teil gegen-
iiberstand, da
bei den ilteren
bisher bekann-
ten Luftbefeuch-
tungs-Systemen
durch Dampf
mit der Befeuchtung eine Temperaturerhohung in den be-
treffenden Réumen verbundeu war.

%@g@g Kaufminnische Adenten %@

Bevorrechtigung der Provisionsforderung
der Handelsagenten im Konkurse.

Im Verein Koélner Handelsagenten sprach der
Generalsekretir des Zentral-Verbandes Deutscher Handels-
agenten-Vereine, Berlin, Herr Dr. Paul Behn, uber die
Notwendigkeit, die Provisionsanspriiche der Handelsagenten
im Konkurse zu bevorrechtigten Forderungen zu erklaren.
In Frankreich ist dies bereits geschehen, und auch in Oester-
reich und Ungarn wird ein solches Gesetz bestimmt Annahme
finden. Die von Herrn Fritz Bohle geleitete Versammlung
war aullerordentlich stark besucht. Auch aus Bonn, Aachen,
Krefeld; M..Gladbach, Elberfeld und Barmen waren zahlreiche
Giste erschienen. In der lebhaften Diskussion, an der sich
u. a. der Syndikus des Vereins Kolner Handels-Agenten,
Herr Justizrat Cahen, beteiligte, wurde dem Referenten ein-
mitig beigestimmt. e

Weltpennyporto oder Nachbarpostvereine ?

Wie die ,Deutsche Parlaments- Korrespondenz¥ wissen
will, steht die deutsche.Reichspostverwaltung nach wie vor
der Anregung eines Weltpostpennyportos grundsitzlich ab-
lehnend gegeniiber. Dagegen ist sie bereit, auf die Ermali-
gung der Briefportositze mit dem unmittelbaren Nachbar-
ausland Deutschlands hinzuwirken. Erschwert wird diese
Frage dadurch, daff die hoheren Reineinnahmen aus diesem
Verkehr mit dem nahen Ausland, der mit keinen Transit-
gebithren belastet ist, dazu bestimmt sind, den Ausgleich
fir die hohen Transitgebithren nach fernen Lindern zu bilden.
Iis kann daher nur auf die hoheren Portositze im Verkehr
mit dem Nachbarausland verzichtet werden, wenn daraus
eine wesentliche Verkehrssteigerung zu erwarten ist. Da
mit dieser Moglichkeit gerechnet werden darf, ist die Reichs-
postverwaltung bereit, Sonderabkommen mit Nachbarlindern
zu  treffen. Unverbindliche Unterhandlungen, die in dieser

2. in fliissigem Zustande, wobei durch Verdunsten
Letztere Methode ist in Spinne-

Bezichung mit der Schweiz gefithrt waren, haben allerdings

zu keinem Ergebnis gefithrt, weil man dort auf die hoheren
Portoeinnahmen nicht verzichten will.
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Elsa.smsche Textilindustrie und verwandte
Zweige.

Baumwollweberei. Die Baumwollweberei bestand in
Miihlhausen schon zur Zeit der Einfiihrung der Indienne-
fabrikation, jedoch nur im Kleingewerbebetrieb. Die erste

Baumwollweberei mit grollerem Betriebe wurde in Miil-
hausen im Jahre 1762 von Mathias Risler gegriindet, der
mehrere Handwebstiihle in einem Gebiude vereinigte. Dieses
Unternehmen scheint aber nicht dieselbe freundliche Auf-
nahme daselbst gefunden zu haben, wie 16 Jahre vorher
die Stoffdruckerei; jedenfalls dauerte es nicht lange, bis
Risler seine Fabrik von Miilhausen auf franzosisches Gebiet
iibertrug, wo seit wenigen Jahren mehrere Baumwollwebe-
reien bestanden. In Markirch hatte nimlich ein Milhauser
namens Georg Reber schon im Jahre 1755 eine Firberei
und Baumwoll-Buntweberei gegriindet und im Jahre 1756
waren - von einem fritheren Biirgermeister von Markirch,
namens Steffen, zusammen mit Joseph Hieronymus
Bian, dem Schultheissen von Sierenz, und einigen anderen
auf Grund eines koniglichen Privilegs vom 29. Marz 1756,
das ihnen das Monopol der Kattunweberei im Elsaf  zu-
sicherte, in Markirch und Sierenz grole Baumwollwebereien
angelegt worden.

Bis zum Jahre 1814 befaliten sich die Milbauser Baum-
wollwebereien fast nur mit der Herstellung gewohnlicher
Sorten von Tiichern, die  ausschlieBlich zum Bedrucken
bestimmt waren, obwohl man schon seit etwa 1802, d. h.
mit Errichtung der ersten mechanischen Baumwollspinnereien
im ElsaB, angefangen hatte, auch etwas feinere Stoffe zu
weben. Von 1814 ab wurden immer feinere Ticher her-
gestellt.

Bis zum Jahre 1826 hatten alle Fabriken nur Handweb-
stiihle im Betriebe. Die ersten mechanischen Webstiihle
waren im Jahre 1821 aus England eingefiihrt worden, aber
die mechanische Weberei nahm ihren Aufschwung im Ober-
Elsaly erst, nachdem der Miilhauser Josua Heilmann
einen wirklich praktischen Webstuhl ersonnen hatte. Im
Jahre 1826 errichtete Isaac Koechlin in Weiler, in"der
Nihe von Miilhausen, die erste mechanische Baumwoll-
weberei des Elsasses; er arbeitete mit 240 mechanischen
Webstiihlen. Fiinf Jahre spiter konnte man in Miilhausen
und Umgebung schon 17 mechanische Webereien zdhlen,
die mit 2123 Webstiihlen arbeiteten. Im Jahre 1841 liefen
im Ober-Elsals 8000 und im Jahre 1846 10,000 mechani-
sche Webstiihle auf Baumwolle. Auferdem gab es noch zu
derselben Zeit (1846) 12,000 Handwebstiihle. In der Bunt-
weberei wurden die ersten Versuche mit mechanischen Web-
stithlen im Jahre 1853 in Markirch vorgenommen.

(Schluss folgt.) '

..@ Vereinsangelegenheiten ...

Verein ehem. Seidenwebschiiler Ziirich.

Bestich der Ausstellung in Lyon.

Wie unsern Mitgliedern noch in Erinnerung sein wird,
hat der Vorstand an der Generalversammlung den' Besuch
der Lyoner Ausstellung angeregt (siche den Bericht in Nr. 9
des Vercinsorgans). Inzwisclren hat man in unserm Fachblatt
wic in den Tageszeitungen allerlei iiber diese Ausstellung
lesen konnen, was besonders einem ,Seidenen“ den Mund
danach wiillrig machen kann, dic Herrlichkeiten selbst zu
schauen. -

Wir laden nun alle Interessenten -ein, sich vorlaufig beim
Priisidenten der Unterrichtskommission, Hrn, Heinrich Schoch
in Hongg, anzumelden, damit der Vorstand sich daraber klar
werden kann, ob zu einem gemeinschaftlichen Besuch geniigend
Anmeldungen eingehen werden.

Bis zur Stunde war bekanntlich die Ausstellung noch in
unfertigem Zustande und haben wir deshalb einen Besuch
auf Ende August oder Anfangs September in Aussicht ge-
nommen.

Ein vorliufiges Programm geht-dahin, dafl man Samstag
mittags 14° in Ziirich abfahren wiirde, um 11' nachts in
Lyon anzukommen. Dieser Zug fahrt nur I. und II. Klasse.




	Elsässische Textilindustrie und verwandte Zweige

